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2. KAPITEL ORGANISATION 

Artikel 4  Baubehörde 

a) Zusammensetzung und Wahl 

 

1 Die Baukommission ist die Baubehörde der Gemeinde. Sie besteht aus insge-

samt 3-5 Mitglieder und wird auf 2 Jahre gewählt. 

 

2 Die Baukommission besteht aus dem Präsidium, dem Vizepräsidium und zu-

sätzlich 1-3 Mitgliedern.  Das Präsidium und 2-4 Mitglieder wählt die Gemein-

deversammlung.  Ein Mitglied wird durch den Gemeinderat bestimmt. Die Ge-

meindekanzlei übernimmt das Sekretariat. Im Übrigen konstituiert sich die 

Baubehörde selbst. 

 

3. KAPITEL NUTZUNGSPLAN 

2. ABSCHNITT BAUZONEN 

Artikel 8 Arten 

Als Bauzonen gelten: 

a) Kernzonen (K) 

b) Gastgewerbezone (GGZ) 

b) c) Wohnzonen (W) 

c) d) Wohn- und Gewerbezonen (WG) 

d) e) Bahnhofzone (B) 

e) f) Tourismuszonen (TZ) 

f) g) Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen (OE) 

g) h) Zonen für Sport- und Freizeitanlagen (SF) 

h) i) Freihaltezone (FZ) 

i) j) Verkehrsflächen (VF) 
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1. Unterabschnitt Kernzone 

Artikel 9 Allgemeine Bestimmungen 

1 Die Kernzone dient dem Zweck, die Zentrumsfunktion eines Ortsteils zu er-

halten, auszubauen und neu zu schaffen. Dabei sind die ortstypischen Beson-

derheiten möglichst zu erhalten. 

2 Die touristischen Nutzungen, wie namentlich Hotel- und Gastbetriebe sollen 

erhalten und gefördert werden. 

3 Entlang der Gotthardstrasse sind die Erdgeschosse gewerblicher, vorab pub-

likumsintensiver Nutzung vorbehalten. Auf die Gotthardstrasse orientierte 

Wohnungen und Garagen im Erdgeschoss sind nicht zulässig. 

4 Neben Wohnbautennutzungen sind öffentliche Bauten und mässig störende 

Betriebe mit zentrumsbildender Funktion zulässig. Es gelten die Vorschriften 

für die Regelbauweise. 

5 Der Abbruch von Gebäuden ist nur zulässig, wenn die Baubewilligung für eine 

neue Bebauung vorliegt oder wenn sich zeigt, dass die dauernde Freihaltung 

der betreffenden Parzelle das Ortsbild nicht beeinträchtigt. 

6 In den Kernzonen kann die Baubehörde bewilligen, den Grenz- und Gebäude-

abstand zu verkleinern oder aufzuheben, wenn damit dem Charakter der Kern-

zone besser entsprochen wird. 

7 Um zu beurteilen, ob ein Bauvorhaben in das Gesamtbild passt, kann die Bau-

behörde auf Kosten der Bauherrschaft Gutachten einholen.  Sie kann ein Mo-

dell mit Einbezug der Nachbargebäude verlangen. Die betroffene Bauherr-

schaft ist vorgängig anzuhören. 

8 Die Kernzone wird unterteilt in die Kernzonen 1 und 2; Sie sind im speziellen 

Nutzungsplan Dorfkern 1:1'000 dargestellt und abgegrenzt. 

 

Artikel 22a Gastgewerbezone (GGZ) 

1 Die Gastgewerbezone dient dem Erhalt und der Förderung der Hotel- und 

Gasthausbetriebe. 

2 In der Gastgewerbezone sind Hotel-, Gasthaus-, Pensions-, Kur- und Res-

taurationsbetriebe sowie mässig störende Betriebe mit zentrumsbildender 

Funktion zulässig. 20% der Hauptnutzfläche gemäss SIA 416 darf zudem für 

Wohnzwecke, namentlich für Personalunterkünfte des eigenen Betriebes 

oder eines Drittbetriebes, genutzt werden. Zulässig ist zudem maximal eine 

Wohneinheit für eine betriebsbedingte Wohnung. 
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3 In der Gastgewerbezone gelten die allgemeinen Bestimmungen zu den 

Kernzonen gemäss Art. 9 BZO sowie die Bestimmungen zu Nutzungsmass 

und Gestaltung gemäss Art. 10 BZO (Kernzone 1) bzw. Art. 22 BZO (Kern-

zone 2). 

 

2. Unterabschnitt: übrige Bauzonen 

Artikel 23 Wohnzone (W) 

1 Die Wohnzonen dienen in erster Linie dem Wohnen. 

2 Neben Wohnbauten sind nicht störende Betriebe zulässig. 

3 Die Zahlen W2 bis W3 im Nutzungsplan beziehen sich auf die zulässige An-

zahl der anrechenbaren Vollgeschosse. 

4 Terrassenhäuser sind nicht zulässig. 

5 In der Zone W2a Rüti gelten folgende zusätzliche Bestimmungen: 

◼ Für die architektonische Gestaltung gelten erhöhte Anforderungen. 

◼ Für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der Freihaltezone ist im 

Bereich von Parzelle KTN 310 ein Sommerzugang offen zu halten. 

◼ Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ist der entsprechende 

Parkplatznachweis innerhalb oder ausserhalb der W2a Rüti zu erbrin-

gen. 

◼ Die Fussgängererschliessung „unterer Wiler“ bis „Soldatenstube“ ist in 

einer Breite von mind. 2.00 m auszuführen. 

◼ Das Erstellen der Bauzufahrten ist Sache der Grundeigentümer. 

6 Auf dem Grundstück L1049.1202 dürfen Bauten, Anlagen oder andere Ein-

richtungen die Gesamthöhe von 17.25 m nicht überschreiten. Die Gesamt-

höhe bemisst sich gemäss Definition der IVHB, wobei als massgebendes 

Terrain für die gesamte Fläche des Grundstückes der höchste Punkt des 

Grundstückes als Messkote angenommen wird. Es ist auf eine gute Einpas-

sung der Bauten und Anlagen in die Nachbarschaft und das bestehende Orts-

bild zu achten. 
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5. KAPITEL ÖFFENTLICH-RECHTLICHE  

BAUVORSCHRIFTEN 

7. Unterabschnitt Weitere Bauvorschriften der Gemeinde 

Artikel 95a Campieren 

Auf dem gesamten Gemeindegebiet ist das Campieren nur auf bewilligten 

Campingplätzen zulässig. Das wilde Campieren ist verboten. Als Campieren 

wird die Benützung von Zelten, Wohnwagen, Mobilheimen und dergleichen 

definiert. 

 

7. KAPITEL BAUBEWILLIGUNG 

Artikel 104 Bewilligungspflicht 

1 Wer eine Baute oder Anlage erstellen, abbrechen oder baulich oder in ihrem 

Zweck ändern will, benötigt hierfür eine Bewilligung.  

2 Als Bauten und Anlagen gelten alle künstlich geschaffenen und auf Dauer an-

gelegten baulichen Vorkehren, die in bestimmter fester Beziehung zum Erdbo-

den stehen und geeignet sind, die Nutzungsordnung zu beeinflussen, indem 

sie den Raum äusserlich erheblich verändern, die Erschliessung belasten oder 

die Umwelt beeinträchtigen.  

3 Eine Baubewilligung benötigt insbesondere, wer: 

a.  ober- oder unterirdische Bauten oder Anlagen erstellt, ändert, erwei-

tert oder erneuert; 

b.  den Zweck bestehender Bauten oder Anlagen ändert; 

c.  Hotelzimmer in Angestelltenzimmer respektive Angestellten-Woh-

nungen in der Gastgewerbezone umnutzt; 

c.d. bestehende Bauten oder Anlagen ganz oder teilweise abbricht; 

d.e.  Mauern, Wände oder Einfriedungen über 1.50 m Höhe erstellt; 

e.f.  Abstellflächen für Fahrzeuge errichtet; 

f.g. Terrainveränderungen vornimmt, die baulichen Massnahmen nach 

Absatz 2 entsprechen; 

g.h.  Antennen, Reklamen, energetische oder andere Anlagen errichtet, die 

baulichen Massnahmen nach Absatz 2 entsprechen; 
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h.i. provisorische Bauten oder Anlagen oder Fahrnisbauten erstellt, die 

länger als drei Monate bestehen. Dazu gehören namentlich Treibhäu-

ser, Materiallager und dergleichen. 
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ANHANG 1 TABELLE DER GRUNDMASSE 

 

 
* Zu angrenzenden Zonen sind die entsprechenden Grenzabstände einzuhalten. 
** Entlang Gotthardstrasse und Kirchgasse siehe Artikel 15 
*** Verringerte Grenzabstände siehe Artikel 21 
**** Maximale Gebäudelängen siehe Artikel 16 

 

Zone für besondere 

Anlagen und 

Betriebsstätten

Sommer-

Camping

Tennis-

platz
Golf

Bahn- und 

Parkierungsanlagen

K1 K2 GGZ 1 GGZ 2 W2a W2b W3 W4 WG2 WG3 BZ TZA TZB TZC TZD TZE OE

2** 4 2** 4 2 2 3 4 2 3 - - - - - - - - - - -

kleiner 

Grenzabstand
3.00*** 4.50 3.00*** 4.50 3.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 3.50 4.50 4.50 - * * 3.50 3.50 *

grosser 

Grenzabstand
- 6.50 - 6.50 4.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 - 4.50 6.50 6.50 * * - *

Mehrlängen-

zuschlag

ab 

Gebäudelänge
**** 20.00 **** 20.00 15.00 15.00 18.00 20.00 15.00 18.00 - 30.00 - - - - - - - - -

- 11.00 - 11.00 9.00 9.00 11.00 11.00 9.00 11.00 - 11.00 - - - - - - - - -

7.50** 16.00 7.50** 16.00 8.50 8.50 11.75 16.00 8.50 12.75 19.50 8.50 23.50 30.50 26.50 - - - 8.50 -

- 21.50 - 21.50 13.00 13.00 16.25 21.50 13.00 17.25 19.50 12.50 28.50 35.50 26.50 - - - - 13.00 -

1/4 1/3 1/4 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 - - - - - - - - - - -

- 0.50 - 0.50 0.25 0.30
0.4 /

2 VG

0.45 /

3 VG
0.30

0.4 /

3 VG
- - - - - - - - - - -

50% - 50% - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 0.85 - 0.85 0.40 0.45 0.65 0.85 0.45 0.65 - - - - - - - - - - -

- +0.20 - +0.20 - - - - +0.20 +0.20 - - - - - - - - - - -

- +0.10 - +0.10 +0.10 +0.10 +0.10 +0.10 +0.10 +0.10 - - - - - - - - - - -

I I I I I I III III I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I /I I I I I I I I I I I I I I I

Fassadenhöhe traufseitig max.

Zonen
Kernzonen

(K)

Wohn- und 

Gewerbezonen

(WG)

Gastgewerbe-

zone

Zone für 

öff. Bauten 

und 

Anlagen

(OE)

Zone für Sport und 

Freizeitanlagen 

(SF)

Anzahl Vollgeschosse

Minimale 

Grenzabstände

maximaler Grenzabstand inkl. 

Mehrlängenzuschlag

Bahnhof-

zone

Tourismuszonen

(TZ)

Wohnzonen

(W)

AZ-Bonus für QGP max.

Empfindlichkeitsstufe (ES)

Gesamthöhe max.

Dachaufbauten bis max. der 

Fassadenlänge

Ausnützungsziffer min.  /

Mindest Vollgeschosse

Mindestanteil des maximal 

möglichen Bauvolumens

Ausnützungsziffer max.

AZ-Bonus für Gewerbe + Tourismus 

max. 
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ANHANG 4 RICHTLINIEN ZU DEN  
QUARTIERGESTALTUNGS- 
PLÄNEN (informativ) 

◼ Quartiergestaltungsplan ‚Oberer Wiler’  

◼ Quartiergestaltungsplan ‚Wiler’ 

◼ Quartiergestaltungsplan ‚Boden’ 

◼ Quartiergestaltungsplan Tourismuszone TE ‚Oberalp‘ 

◼ Quartiergestaltungsplan Zone für Sport- und Freizeitanlagen ZSF 

‚Oberalp‘Quartiergestaltungsplan Zobe für Sport- und Freizeitanlagen ZSF 

‚Nätschen‘ 

◼ Quartiergestaltungsplan ‚Bonetti Haus’ 

 

Quartiergestaltungsplan ‚Oberer Wiler‘ (KTN 478-481) 

Im Perimeter Quartiergestaltungsplanpflicht ist im Bereich der Einzonung 

der Planungswert der Empfindlichkeitsstufe II (ES ll) einzuhalten (im Zonen-

plan entsprechend markiert). Bei der rechtskräftigen Wohnzone muss 

der Immissionsgrenzwert der Empfindlichkeitsstufe II (ES ll) eingehalten 

werden. Die Einhaltung des Planungswertes der Empfindlichkeitsstufe II  

(ES II) ist spätestens im Baubewilligungsverfahren nachzuweisen. Die 

Kosten für die Erstellung der Lärmschutzmassnahmen gehen zu Lasten 

der Grundeigentümer. 

 

Die Erschliessung darf nur zentral über eine Einmündung/Ausfahrt in die 

Oberalpstrasse erfolgen. Die zentrale Einmündung/Ausfahrt darf nicht in 

dem jeweils mit Wintersperre belegten Bereich der Oberalpstrasse zu 

liegen kommen. Die Erschliessung der Überbauung hat bei der Ein-/Ausfahrt 

den Anforderungen der Strassenverkehrssicherheit zu entsprechen. 

 

Der Anschluss an die Fernheizung ist zwingend, soweit dies energetisch 

sinnvoll und wirtschaftlich tragbar ist. 

 

Quartiergestaltungsplan ‚Bonetti Haus‘ 

Im Perimeter Quartiergestaltungsplanpflicht ist die Erschliessung vom QGP 

«Bonetti Haus» sowie die Erschliessung zur Trögligasse aufzuzeigen und si-

cherzustellen. 

 

Lärmschutz 

Erschliessung 

Anschluss an Fernwärme 

Erschliessung 
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Im Bereich des heutigen «Bonetti Hauses» ist im Rahmen der Quartiergestal-

tungsplanung die Offenlegung allfällig vorhandener Fliessgewässer zu prüfen. 

 

Der Anschluss an die Fernheizung ist zwingend, soweit dies energetisch sinn-

voll und wirtschaftlich tragbar ist. 

  

Unterirdische Fliessgewässer 

Anschluss an Fernwärmenetz 
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ANHANG 5 VERZEICHNISSE (informativ) 

◼ Kulturobjekte 

◼ Massgebendes Bauvolumen 

◼ Naturobjekte 

◼ Landschaftsschutzgebiete 

◼ Aussichtspunkte 

◼ Naturschutzgebiete 

Kulturobjekte (Art. 50 BZO) 
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